
 
 

 
Beschwerde „sexistische LKW-Plane“  
 

Die Beschwerde zeigt eine Werbung mit der Abbildung einer mit gespreizten Beinen in – 

zwar angezogener, aber – aufreizender Aufmachung sitzenden jungen Frau, deren Bezug 

zum Handwerk eine zwischen den Beinen im Schritt baumelnde Werkzeugtasche sowie eine 

Reihe von sehr locker drapierten Handwerks-Utensilien/Kleidung sind.  

 

Der Zusammenhang über die Kleidung kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass 

es sich hier um eine klare Blickfangwerbung für die Möbeltischlerei B. nach „2. Spezielle 

Verhaltensregeln – Menschen 2.1. geschlechterdiskriminierende Werbung 1.1.d) die Person 

wird in rein sexualisierter Funktion als Blickfang dargestellt,“ handelt. In Bezug auf die 

offensichtlich als rein männlich angenommene Zielgruppe dieses Unternehmens, stellt die 

Werbung auch nach 2.1.1.b) die Gleichwertigkeit der Geschlechter in Frage.  

 

Das Sujet sollte jedenfalls überdacht und geändert werden. 
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https://werberat.at/verfahrendetail.aspx?id=2834 
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